
§ 322 ZPO.
Auch klagabweisende Urteile in Ehesachen sind der 

inneren Rechtskraft gemäß § 322 ZPO fähig.
BG Leipzig, Urt. vom 24. Februar 1958 — 1 SRa 194/57.

Die Parteien haben 1949 die Ehe geschlossen. Aus der 
Ehe sind drei Kinder, geb. 1949, 1951 und 1954, hervor
gegangen. Der Kläger war Angehöriger der Volkspolizei 
und deshalb zeitweilig von seiner Familie, die in St. 
wohnte, getrennt. Im Sommer 1956 haben die Parteien zum 
letztenmal miteinander ehelich verkehrt. Am 12. Dezember 
1956 hat der Kläger eine Klage auf Scheidung der Ehe ein
gereicht. Sie war darauf gestützt, daß die Ehe von vorn
herein nicht glücklich gewesen und nur deshalb geschlossen 
worden sei, weil schon ein Kind dagewesen sei. Während 
der Ehe hätten die Parteien immer mehr einsehen müssen, 
daß sie nicht zusammenpaßten. Es sei zu heftigen Ausein
andersetzungen gekommen, durch die die Ehe immer mehr 
zerrüttet worden sei. Im April 1956 habe er eine andere 
Frau kennengelernt und unterhalte ein Verhältnis mit 
dieser. Er sei nicht bereit, an der Ehe festzuhalten.

Diese Klage ist durch rechtskräftiges Urteil des Kreis
gerichtes Z. vom 21.. Dezember 1956 als unbegründet abge
wiesen worden; das Urteil ist am 20. Februar 1957 rechts
kräftig geworden.

Am 16. April 1957 hat der Kläger , die vorliegende Klage 
anhängig gemacht, zu deren Begründung er vorgetragen 
hat, daß die Ehe besonders wegen des schon vorher ge
borenen Kindes geschlossen worden sei. Sowohl vor als 
nach der Eheschließung habe keine Harmonie zwischen den 
Parteien geherrscht, vielmehr sei es öfters zu Differenzen 
gekommen. Die Verklagte stehe auch unter dem Einfluß 
ihrer Mutter. Als er nach der Abweisung seiner ersten 
Scheidungsklage nach St. gekommen sei, habe er feststellen 
müssen, daß die Verklagte zusammen mit den drei Kin
dern aus der Wohnung ausgezogen war. Eine Mitteilung 
hiervon sei ihm von der Verklagten nicht gemacht worden. 
Diese habe sich nicht in St. abgemeldet; erst durch einen 
Gerichtsbeschluß habe er erfahren, daß sie mit den Kindern 
in D. wohne und dort bei einem Bauern arbeite. Er selbst 
unterhalte seit 1956 ein Verhältnis mit Fräulein F., die ein 
Kind von ihm erwarte (es ist am 10. Juni 1957 geboren 
worden).

Die Verklagte hat die Abweisung der Klage beantragt.
Das Kreisgericht hat beide Parteien vernommen und 

dann durch Urteil vom 8. Oktober 1957 die Klage mangels 
Vorliegens ernstlicher Gründe abgewiesen.

Gegen das am 22. Oktober 1957 zugestellte Urteil hat der 
Kläger fristgemäß Berufung eingelegt. Die Berufung hatte 
keinen Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Die Verklagte hat darauf hingewiesen, daß dem 

neuen Klagbegehren die Rechtskraft des früheren 
Urteils entgegenstehe und daß ihr der Kläger von den 
Kosten des früheren Prozesses noch keinen Pfennig 
bezahlt habe.

Die Einrede der Rechtskraft ist begründet. Urteile in 
Ehesachen sind nicht nur der äußeren Rechtskraft (Un
angreifbarkeit durch Rechtsmittel), sondern auch der 
inneren Rechtskraft fähig. Die letztere bedeutet, daß 
das über eine wiederholte Scheidungsklage desselben 
Klägers erkennende Gericht an das rechtskräftige 
Urteil desjenigen Gerichts, das früher über die Sache 
entschieden hat, gebunden ist, sofern es sich um den
selben „Ansprach“, d. h. dasselbe prozessuale Begeh
ren, denselben Streitgegenstand handelt.

Daß die innere Rechtskraft für Urteile gilt, welche 
die Scheidung einer Ehe aussprechen, erscheint selbst
verständlich. Eine gegenteilige Meinung ist nicht denk
bar. Aber auch Urteile, welche eine Scheidungsklage 
abweisen, müssen aus Gründen der Autorität der Ge
richte und der Rechtssicherheit der inneren Rechtskraft 
unterliegen. Für den Rechtszustand vor dem Inkraft
treten der EheVO und der EheVerfO ist das nicht be
zweifelt worden. Wenn durch § 27 Abs. 2 Buchst, a 
EheVerfO auch § 616 ZPO, der die Grenzen der inneren 
Rechtskraft e r w e i t e r t e ,  außer Kraft gesetzt wor
den ist, so gibt doch weder die EheVO noch die Ehe
VerfO einen Anhalt dafür, daß auch § 322 ZPO, der 
die innere Rechtskraft regelt, in Ehesachen — wenig
stens für klagabweisende Urteile — nicht mehr gelten 
sollte.

Eine neue Scheidungsklage desselben Klägers hat 
also nur dann den Einwand der Rechtskraft nicht gegen 
sich, wenn sie auf eine neue Begründung gestützt ist.

Eine neue Begründung erfordert aber neue, im vorigen 
Prozeß nicht vorgebrachte Tatsachen, und zwar nicht 
beliebige Tatsachen, die nur den Anschein eines neuen 
Tatbestandes erwecken sollen, in Wirklichkeit aber für 
die Frage der Scheidung unerheblich sind, sondern 
solche, die i. S. des § 8 EheVO schlüssig sind, wenn 
auch nicht für sich allein, so doch in Verbindung mit 
dem früheren Tatbestand.

Hiergegen könnte eingewendet werden, daß der in 
§ 8 EheVO als Voraussetzung einer Ehescheidung fest
gesetzte Sachverhalt ja nicht einzelne, zeitlich fixierte 
Handlungen oder Vorgänge (wie beispielsweise eine 
Eheverfehlung i. S. des § 43 des Kontrollratsgesetzes 
Nr. 16) zum Inhalt hat, sondern einen Zustand oder 
wenigstens die Folge eines solchen, nämlich den Verlust 
des Sinns der Ehe als Ergebnis der Entwicklung des ehe
lichen Verhältnisses. Im Sinne dieses Einwands könnte 
man weiter folgern, daß ein solcher gleitender, ständig 
wechselnder Tatbestand, wie das eheliche Verhältnis, 
seiner Natur nach immer wiedeh neu sei. Diese Meinung 
würde praktisch zum Fortfall der inneren Rechts
kraft führen; denn der mit seiner Scheidungsklage ab
gewiesene Kläger könnte am Tage nach der Rechts
kraft des Urteils eine neue Klage mit der Begründung 
erheben, daß ja das zur Beurteilung vorgetragene 
eheliche Verhältnis nicht mehr dasselbe wie gestern 
sei, sondern infolge des ständigen Wechsels zwangs
läufig ein anderes, neues, und daß somit ein neuer 
Tatbestand vorliege, gegen den der Einwand der 
Rechtskraft versagen müsse. Damit würde aber, ab
gesehen von der unnötigen und unzulässigen Belastung 
der Gerichte, die Rechtssicherheit völlig beseitigt und 
die Rechtsprechung in Scheidungssachen entwertet, 
obwohl im neuen Scheidungsverfahren die Sachprüfung 
gem. § H EheVerfO ungleich genauer und weitgehen
der ist als früher und den danach ergehenden Urteilen 
eine größere Autorität zukommt. Wenn die Scheidungs
klage beliebig wiederholungsfähig wäre, würde der
jenige, der die nötigen Geldmittel besäße, die abge
wiesene Klage immer wieder erneuern können in der 
Hoffnung, daß bei einer anderen Besetzung des Ge
richts (andere Schöffen, vielleicht auch ein anderer Vor
sitzender) der in Wirklichkeit gleichgebliebene Sach
verhalt anders beurteilt werden wird. Die Wirkung 
wäre dieselbe, wie wenn dem abgewiesenen Kläger 
ein Rechtsmittel gegen das rechtskräftige Urteil ein
geräumt würde.

Daß dies nicht rechtens sein kann, leuchtet ein. Tat
sächlich muß auch in den hier angenommenen Fällen 
die Rechtskraft beachtet werden. Nach § 322 ZPO sind 
Urteile der Rechtskraft insoweit fähig, als über den 
durch die Klage erhobenen Anspruch entschieden ist. 
Anspruch im Eheprozeß ist der Antrag auf Scheidung, 
aber nicht auf Scheidung schlechthin, sondern auf Schei
dung auf Grund der vorn Kläger dem Gericht unter
breiteten, im Lauf der Verhandlung von den Parteien 
oder vom Gericht (§§ 8.EheVO, 11 EheVerfO) ergänzten 
Tatsachen, Auch nach dem neuen Eherecht genügt es 
nicht, daß der Kläger ohne Begründung lediglich den 
Antrag auf Ehescheidung stellt, worauf dann das Ge
richt den Hergang der Ehe zu erforschen und darauf
hin die Entscheidung zu treffen hätte. Vielmehr hat 
der Kläger seine Klage zu b e g r ü n d e n ,  denn nicht 
die Tatsache des Verheiratetsein ist der Grund der 
Ehescheidung,, sondern eine bestimmte Entwicklung 
und ein bestimmter Stand der Ehe, der vom Kläger 
darzulegen ist und in der erwähnten Weise ergänzt 
wird. Über den mit diesem Tatbestand begründeten 
Scheidungsanspruch entscheidet das Gericht, indem es 
prüft, ob nach dem im letzten Verhandlungstermin 
festgestellten Sachverhalt ernstliche Scheidungsgründe 
vorliegen und die Ehe ihren Sinn verloren hat. Wird 
dies vom Gericht verneint (und deshalb die Klage ab
gewiesen), so steht damit nach Rechtskraft des Urteils 
bindend fest, daß der abgeurteilte Tatbestand die 
Scheidung nicht rechtfertigt, und wenn der Kläger 
mit Aussicht auf Erfolg eine neue Klage anstrengen 
will, muß er einen n e u e n ,  i. S. des § 8 EheVO 
schlüssigen. Tatbestand darlegen; denn ebenso wie zur 
Begründung jeder Scheidungsklage ein bestimmter 
Sachverhalt vorgebracht werden muß und nicht der 
bloße Antrag auf Scheidung genügt, muß nach rechts
kräftiger Abweisung der Klage zur Begründung einer
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